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1 Zusammenfassung

Staatsbeitrdge an Massnahmen und Entschadigungen im Interesse der Raumplanung stellen
eine langfristig orientierte, raumordnungs-, umwelt- und regionalpolitische Massnahme dar. Bei-
tragsempfangerinnen der betreffenden Staatsbeitrage sind Gemeinden sowie Planungsregionen
und Regionalkonferenzen. Ausnahmsweise erstreckt sich der beantragte Rahmenkredit 2024 -
2029 Uber sechs Jahre, statt wie in den Vorjahren Uber vier Jahre. Damit kann eine Synchroni-
sation mit der vom Bund vorgegebenen Periodizitat der Agglomerationsprogramme Verkehr und
Siedlung (AP) erreicht werden. Gekoppelt damit sind die mit Beitrdgen aus dem Rahmenkredit
Raumplanung unterstitzten Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepte (RGSK).

Mit Beschluss vom 12. Juni 2019 bewilligte der Grosse Rat mit dem Rahmenkredit 2020-2023
insgesamt CHF 7.6 Mio. flr Leistungen des Kantons an Massnahmen und Entschadigungen im
Interesse der Raumplanung (Geschéaft Nr. 2018.JGK.2049). Fir die in den Jahren 2022 und
2023 zu leistenden Staatsbeitrdge an die RGSK 2025 / AP 5 bewilligte der Regierungsrat am
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29. Juni 2022 einen Zusatzkredit von CHF 986'000.-- (RRB 690/2022). Insgesamt beliefen sich
die in den Jahren 2020-2023 zur Verfigung stehenden Mittel damit auf CHF 8.586 Mio., resp.
CHF 2.146 Mio. pro Jahr.

Fur den sechsjahrigen Rahmenkredit 2024 bis 2029 werden CHF 14.7 Mio., resp. CHF 2.45
Mio. pro Jahr beantragt. Die leichte Erhéhung gegenliber dem vorherigen Rahmenkredit ist der
erhéhten Projektfinanzierung im Rahmen der NFA-Programmvereinbarung «Landschaft», Teil-
programm «Schiitzenswerte Landschaften, Landschaftsqualitat» geschuldet (NFA-Projekte).
Fir alle anderen Planungsaufgaben wird mit Beitrédgen in der bisherigen Gréssenordnung ge-
rechnet. Teuerungsbedingte Mehrkosten werden mittels einer Preisstands- bzw. Teuerungs-
klausel im Sinn von Art. 35 Abs. 2 FHG bewilligt, so dass fir allféallige teuerungsbedingte Mehr-
kosten kein Zusatzkredit eingeholt werden muss.

Die Raumentwicklung mit ihren zahlreichen Schnittstellen zu weiteren Bereichen steht im Kan-
ton Bern weiterhin vor grossen und zunehmend anspruchsvollen Herausforderungen. Insbeson-
dere veranderte gesetzliche Rahmenbedingungen, die Herausforderungen im Bereich der er-
neuerbaren Energien sowie politische Auftrage auf nationaler und kantonaler Ebene fihren zu
teilweise neuen und zunehmend komplexen Aufgaben in der Raumplanung. Die zeitgerechte
und qualitatsvolle Erfullung dieser Aufgaben liegt im Interesse des Kantons. Mit der Gewahrung
von Staatsbeitrdgen an die kommunalen und regionalen Planungstrégerschaften leistet der
Kanton einen wichtigen Beitrag, damit die anstehenden Arbeiten fristgerecht und in der gebote-
nen Qualitat erfillt werden kénnen. Bei den RGSK und AP sowie den NFA-Projekten geht es
darum, auch kinftig namhafte Bundesbeitrage zu sichern. Mit dem beantragten Rahmenkredit
2024-2029 werden die dazu nétigen Mittel fur sechs Jahre bereitgestellt.

2. Rechtsgrundlagen

— Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV; BSG 101.1), Art. 33 und 62

— Gemeindegesetz vom 16. Mérz 1998 (GG; BSG 170.11), Art. 155

— Kantonales Sportforderungsgesetz vom 7. Dezember 2021 (KSpoF06G; BSG 437.11), Art. 22
— Kantonale Sportférderungsverordnung vom 22. Juni 2022 (KSpoF6V; BSG 437.111), Art. 64
— Baugesetz vom 9. Juni 1985 (BauG; BSG 721.0), Art. 139f.

— Planungsfinanzierungsverordnung vom 10. Juni 1998 (PFV; BSG 706.111)

— Kantonales Energiegesetz vom 15. Mai 2011 (KEnG; BSG 741.1), Art. 10, 11 und 57

— Kantonale Energieverordnung vom 26. Oktober 2011 (KEnV; BSG 741.111), Art. 3, 5 und 43
— Finanzhaushaltsgesetz vom 15. Juni 2022 (FHG, BSG 620.0), Art. 27, Art. 30 Abs. 1 und 34
— Finanzhaushaltverordnung vom 16. November 2022 (FHaV, BSG 621.1), Art. 21 und 28

3. Beschreibung des Geschéfts/Vorhabens

31 Ausgangslage

In den Richtlinien der Regierungspolitik 2023 — 2026 wird die Raumentwicklung als ein Schwer-
punkt positioniert. Eine zeitgemasse und qualitatsvolle Raumplanung liegt somit im besonderen
kantonalen Interesse, was eine angemessene finanzielle Unterstiitzung der zustandigen Organi-
sationen und ihrer Planungen rechtfertigt. Unter Bertcksichtigung des Subsidiaritatsprinzips be-
lasst der Kanton den nachgeordneten Planungsebenen den ihnen zustehenden Handlungsspiel-
raum und unterstitzt mit angemessenen Staatsbeitragen nach Massgabe der gesetzlichen
Staatsbeitragsbestimmungen die planerische Umsetzung auf regionaler, berkommunaler und
kommunaler Ebene.
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Die sich aus dem kantonalen Richtplan und der bernischen Baugesetzgebung ergebenden Auf-
trage an die regionalen und kommunalen Planungstragerschaften sind im Gang. Mit den Richt-
plananpassungen ‘22, insbesondere im Bereich Klima und Verkehr, werden weitere Folgepla-
nungen notwendig.

Auf Bundesebene ist die zweite Revisionsetappe des Raumplanungsgesetzes (RPG-Revision
2. Etappe) noch nicht abgeschlossen. Die daraus resultierenden Auswirkungen sind zurzeit
schwierig abschatzbar. Der vorgeschlagene Planungs- und Kompensationsansatz, welcher den
Kantonen einen grésseren Gestaltungsspielraum einrdumt, um ihren spezifischen kantonalen
oder regionalen Bedurfnissen beim Bauen ausserhalb der Bauzonen besser Rechnung zu tra-
gen, kdnnte in der Laufzeit des Rahmenkredits zuséatzliche iberkommunale Planung im landli-
chen Raum ausldsen. Die bereits erfolgten und kiinftig anstehenden Anpassungen im Bereich
erneuerbare Energien werden auf allen Ebenen Nachjustierungen zur Folge haben, welche zu
zusatzlichen Auftragen an die Raumplanung fiihren werden.

Der Rahmenkredit ist ein zeitlich limitierter Verpflichtungskredit fir mehrere Einzelvorhaben, die
zueinander in einer sachlichen Beziehung stehen (Art. 34 FHG). Im Beschluss lUber den Rah-
menkredit wird festgelegt, welche Behérde oder Stelle uber die Verwendung der Mittel bestimmt
und zur Verlangerung der Giiltigkeitsdauer des Kredits zustandig ist (Art. 34 Abs. 2 FHG). Ab-
gelost wird der Rahmenkredit durch Ausflihrungsbeschliisse der zustandigen Behérde oder
Stelle. Wie in den friheren Perioden wird das Amt fur Gemeinden und Raumordnung (AGR) der
Direktion fur Inneres und Justiz (DI1J) als ausfihrende Stelle bestimmt. Das AGR ist fur die Pri-
fung der Subventionsgesuche, den Erlass der entsprechenden Beitragsverfiigungen (Ausfiih-
rungsbeschliisse) sowie fir die Auszahlung und das Controlling Uber die gewéahrten Staatsbei-
trage zustandig. Da aus Mitteln des vorliegenden Rahmenkredits auch Staatsbeitrage an die Er-
arbeitung der regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepte (RGSK) gewéahrt werden, die
praxisgemass zur Halfte von der Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) Glbernommen werden, wird
in diesem Umfang die Befugnis zur Mittelverwendung dem Amt fir 6ffentlichen Verkehr und
Verkehrskoordination (AOV) und dem Tiefbauamt (TBA) als zustandige Amter innerhalb der
BVD erteilt.

3.2 Grundzige der Vorlage

Die Gewdhrung von Staatsbeitrdgen aus Mitteln des vorliegenden Rahmenkredits ist in den Arti-
keln 139 und 140 BauG und der jeweiligen Spezialgesetzgebung (Gemeinde-, Sportférderungs-,
Energiegesetzgebung) geregelt. In der PFV hat der Regierungsrat die anwendbaren Beitragss-
atze, die Bezeichnung der beitragsberechtigten Organisationen, die Kriterien fur die Bestim-
mung der anrechenbaren Kosten, das Verfahren und die Aufsicht geregelt. Mit Staatsbeitragen
von 30 bis 100 Prozent der anrechenbaren Kosten kénnen unterstitzt werden:

a) Planungsregionen bzw. Regionalkonferenzen und deren Planungen;

b) Projekte (Grundlagen, Planungen oder Massnahmen) der Raumplanung von Gemeinden,
Planungsregionen bzw. Regionalkonferenzen und Privaten mit 6kologischer oder wirtschaft-
licher Bedeutung, sofern sie von besonderem kantonalem Interesse sind;

¢) Organisationen fur ihre Beratungs-, Instruktions- und Informationstatigkeit auf dem Gebiet
des Bau-, Planungs- und Umweltrechts und fir Leistungen fir Wander- und Radwander-
wege;

d) kommunale Planungen, die mehrere Gemeinden koordiniert erarbeiten und in denen die An-
liegen und Bedurfnisse der einzelnen Gemeinden aufeinander und grenziberschreitend ab-
gestimmt werden.

Geschaéftsstellen der Planungsregionen kénnen fur Leistungen in den Bereichen Beratung, In-
formation, Koordination und Moderation jahrliche Staatsbeitrage bis max. CHF 50’000 pro Jahr
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ausgerichtet werden (Art. 6 PFV). Zweisprachigen Planungsregionen kann zusétzlich ein jahrli-
cher Staatsbeitrag von hochstens CHF 10'000 an die Kosten fiir notwendige Ubersetzungen
ausgerichtet werden.

Gemass Artikel 155 Absatz 3 GG gewahrt der Kanton angemessene Beitrage an die Verwal-
tungskosten der Regionalkonferenzen in Form von Grundbeitragen und zusatzlichen Pro-Kopf-
Beitragen. Die Einzelheiten zur Bemessung der Verwaltungskostenbeitrage werden in Artikel 6a
PFV geregelt.

Fur den Rahmenkredit 2024-2029 wird davon ausgegangen, dass die jahrlichen Staatsbeitrage
an die Geschéftsstellen der Planungsregionen und die Verwaltungskostenbeitrage an die Regio-
nalkonferenzen in den kommenden sechs Jahren nicht erhéht werden.

Regionale Planungen kénnen nach Massgabe des kantonalen Interesses mit Staatsbeitragen
von héchstens 75 Prozent unterstitzt werden.

An die aus kantonaler Sicht besonders wichtigen RGSK im Sinn von Artikel 98a BauG werden
Staatsbeitrdge von 75 Prozent gewahrt.

Koordinierte Planungen von mehreren Gemeinden sowie weitere Projekte der Raumplanung
von besonderem kantonalen Interesse kdnnen mit bis zu 50 Prozent der ausgewiesenen Kosten
unterstitzt werden. Die Hohe der Beitrage bemisst sich am kantonalen Interesse.

Insbesondere folgende Planungen werden mit Staatsbeitragen unterstitzt:

Regionale Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepte (RGSK): Gemass Artikel 98a BauG er-
folgt die Planung und gegenseitige Abstimmung von Gesamtverkehr und Siedlung in den sog.
RGSK, die von den Planungsregionen resp. Regionalkonferenzen nach den inhaltlichen Vorga-
ben des Regierungsrats als regionale (Teil-)Richtplanungen erlassen und alle vier Jahre aktuali-
siert werden. Eine wichtige Funktion haben die RGSK an der Schnittstelle zwischen Verkehrs-
und Siedlungsentwicklung, weil sie die AP des Bundes beinhalten. Die kantonale Synthese der
RGSK bildet eine wesentliche Grundlage fur die kantonalen Infrastruktur- und Verkehrsplanun-
gen resp. die entsprechenden Investitionsbeschliisse.

Aktuell steht die nachste Aktualisierung mit der Erarbeitung der RGSK 2025 und den AP 5. Ge-
neration an. Diese Arbeiten laufen in den Jahren 2022 bis 2025 und finden den Abschluss mit
Einreichung der AP 5. Generation Mitte 2025, respektive der Genehmigung der RGSK 2025 im
3. oder 4. Quartal 2025. Die Kantonsbeitrdge dazu fallen zu Beginn der Erarbeitung an und wur-
den Uber den Rahmenkredit Raumplanung 2020-2023 mitfinanziert.

Im Zeitraum des Rahmenkredits 2024-2029 wird die Anpassung der RGSK 2029 und AP 6. Ge-
neration anstehen (Beitrage in den Jahren 2026/2027). Mit der Erh6hung der Kreditlaufzeit wird
ermdoglicht, dass die namhaften Beitrage an die RGSK zu Beginn der nachsten Kreditlaufzeit
anfallen (RGSK 2033/ AP 7. Generation, Erarbeitung 2030/2031) und damit eine zeitliche Ab-
stimmung des Rahmenkredites auf den RGSK-/AP-Rhythmus méglich wird.

Die finanzielle Unterstitzung durch den Kanton soll sich fiir die RGSK 2029/AP 6 in der glei-
chen Grdssenordnung bewegen wie in der vorhergehenden Generation. Die kantonale Unter-
stiitzung sichert die zeitgerechte Erarbeitung der Planungen in der gebotenen Qualitat. Nur
wenn die AP nach den Anforderungen des Bundes weiterentwickelt werden, sind die Beitrage
des Bundes in der gewohnten Gréssenordnung sichergestelit.

Die BVD gewéahrt im Umfang der Halfte der Gesamtkosten Staatsbeitrage an die Erarbeitung
der RGSK und Agglomerationsprogramme bzw. der darin enthaltenen Verkehrsmassnahmen.
Die entsprechenden Mittel sind Teil des vorliegenden Rahmenkredits.

Regionale Windenergierichtplanung: Das Massnahmenblatt C_21 des kantonalen Richtplans
beauftragt diejenigen Planungsregionen bzw. Regionalkonferenzen, in deren Gebiet kantonale
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Windenergieprifraume liegen, einen regionalen Richtplan Windenergie zu erarbeiten. Aktuell
verfligen sechs von acht Regionen Uber rechtskréaftige oder zur Vorprifung bzw. Genehmigung
eingereichte Windenergie-Richtplane. Im Raum der Regionalkonferenz Oberland-Ost gibt es
keinen Standort, in den Planungsregionen Obersimmental-Saanenland und Kandertal fehlen die
entsprechenden Planungen noch. Im Rahmen des Richtplancontrollings ‘24 ist vorgesehen, die
Windenergieprifraume zu erweitern, was eine Revision der bestehenden Planungen zur Folge
hatte. Ob und wie sich allfallige veranderte Vorgaben auf Bundesebene auswirken werden, ist
offen. Insgesamt besteht deshalb eine relativ hohe Prognoseunsicherheit in diesem Bereich.

Sachplan Abbau, Deponie, Transporte (ADT): Gemass den im kantonalen Sachplan ADT im
Sinn des Subsidiaritatsprinzips festgelegten Grundsétzen koordinieren die Planungsregionen
und Regionalkonferenzen im Rahmen ihrer regionalen ADT-Richtplane den Abbau von Kies,
Sand und Fels, den Umgang mit A-Material (unverschmutzter Aushub), die Aufbereitung und
Entsorgung von B-Material (mineralische Bauabfélle) sowie die damit verbundenen Material-
transporte. Die Planungsregionen und Regionalkonferenzen erlassen, gestitzt auf die entspre-
chenden Bedarfs- und Standortabklarungen, die regionalen ADT-Richtplane als behérdenver-
bindliche Planungsgrundlagen fir neue oder fir Erweiterungen von bestehenden Abbau- und
Deponievorhaben, welche auf Stufe Gemeinden grundeigentiimerverbindlich umgesetzt wer-
den.

Die Aufgabenteilung zwischen Kanton (Sachplanung), Regionen (regionale ADT-Richtplanung)
und Gemeinden (Nutzungsplanung) im Bereich ADT hat sich grundsatzlich bewahrt und wird
beibehalten. Fir die kommunalen Nutzungsplanungen im Bereich ADT bilden die regionalen
ADT-Richtplane die wesentliche Grundlage. Seit dem Erlass des geltenden Sachplans ADT
2012 konnten alle Regionen bis auf zwei ihre regionalen Richtplane ADT gemé&ss den heute gel-
tenden Vorgaben Uberarbeiten.

Fur den Kanton sind die Planungsregionen und Regionalkonferenzen zudem bei der Erarbei-
tung von Grundlagen im Bereich ADT sowie bei der Datenauswertung und Interpretation wich-
tige Partner. Insbesondere im Bereich Deponien (A- und B-Deponien) besteht ein grosser Be-
darf nach aussagekraftigen Datengrundlagen fir Prognosen zu Aufflllvolumina, damit kinftige
Deponieengpasse, aber auch Uberangebote an Deponievolumen, vermieden werden kénnen.
Diese Grundlagen und Prognosen und die daraus abgeleiteten Empfehlungen werden durch die
Planungsregionen bzw. Regionalkonferenzen in regionalen Controllingrunden mit einem Turnus
von zwei bis drei Jahren aufbereitet, was vom Kanton ebenfalls mit Staatsbeitrdgen unterstitzt
wird. Es wird davon ausgegangen, dass die eingespielte Zusammenarbeit zwischen Kanton,
Regionen und Gemeinden fortgefuhrt wird und sich die Staatsbeitréage im Bereich ADT in der
gleichen Grossenordnung bewegen wie im laufenden Rahmenkredit.

Planungen zur Umsetzung von kantonalen Entwicklungsschwerpunkten (ESP): Seit 1989
ist das ESP-Programm ein Teil der Wirtschaftsstrategie des Kantons Bern und damit ein we-
sentlicher Eckpfeiler der raumlichen und wirtschaftlichen Entwicklung des Kantons Bern. Das
ESP-Programm beinhaltet neben den kantonalen ESP auch die strategischen Arbeitszonen
(SAZ). Im kantonalen Richtplan, Massnahmenblatt C_04, sind 39 ESP-Standorte, davon 22 ak-
tiv bewirtschaftete, und 5 SAZ-Standorte bezeichnet. Das kantonale ESP-Programm hat sich
bewahrt, wie das ESP-Controlling 2016-2020 gezeigt hat. Mit dem ESP-Programm werden gute
Voraussetzungen fur eine wirtschaftliche Entwicklung geschaffen. Dies zeigt sich an einer Uber-
proportionalen Zunahme der Arbeitspléatze und der Wertschopfung in den ESP im Vergleich zum
gesamten Kanton. Um die Verflgbarkeit der ESP-Areale sicherzustellen, sind raumplanerische
Massnahmen erforderlich. Die entsprechenden planerischen Arbeiten der Standortgemeinden
zur Weiterentwicklung der ESP und SAZ und allfalligen Entwicklung neuer ESP liegen im be-
sonderen kantonalen Interesse; im Ziel 1.4 der Regierungsrichtlinien wird die konsequente Um-
setzung und Weiterentwicklung des ESP-Programms ausdriicklich festgehalten. Es sind 2024-
2029 jahrliche Staatsbeitréage wie bisher vorgesehen.
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Siedlungsentwicklung nach Innen, Programm SEinP'Vs: Gestiitzt auf zwei parlamentarische
Vorstdsse (als Postulat iberwiesene Motion 103/2015 «Neuer Wettbewerb Wohnen SEin» und
Motion M 166-2016 «Entwicklungsschwerpunkte Wohnen zur Sicherstellung der baulichen Ent-
wicklung in hoher Qualitat im Kanton Bern») bietet das AGR das Programm SeinP!"s fiir die Ge-
meinden im Kanton Bern an. Das Programm unterstiitzt mit Information und Beratung bei kon-
kreten Fragestellungen rund um die Siedlungsentwicklung nach Innen in der Praxis und spricht
finanzielle Beitrage an qualitatssichernde Verfahren zur Férderung einer qualitatsvollen Sied-
lungsentwicklung. Aus dem Rahmenkredit 2024-2029 sollen weiterhin Staatsbeitrdge an ent-
sprechende Planungen ausgerichtet werden, allerding in etwas reduziertem Ausmass.

Kommunale Richtplane Energie: Gemass Artikel 10 KEnG bezeichnet der Regierungsrat im
kantonalen Richtplan diejenigen grosseren Gemeinden, die einen kommunalen Richtplan Ener-
gie erlassen missen (Aktuell 34 grossere Gemeinden im Massnahmenblatt C_08, davon drei
ohne Richtplan). Den Ubrigen Gemeinden ist der Erlass eines kommunalen Richtplans Energie
freigestellt. Benachbarte Gemeinden haben ihre kommunalen Richtplane Energie aufeinander
abzustimmen, z.B. mittels Erlass eines regionalen Energierichtplans (Art. 11 KEnG). Angesichts
verschiedener politischen Forderungen und der Notwendigkeit, erneuerbare Energien zu for-
dern, gewinnen kommunale und regionale Energieplanungen zunehmend an Bedeutung und
sollen 2024-2029 in grosserem Umfang von Staatsbeitrdgen profitieren kdnnen.

Regionale Richtplane Sportanlagen: Eine neue Aufgabe, welche geméss der am 1. August
2022 in Kraft getretenen kantonalen Sportforderungsgesetzgebung (vgl. Art. 21 KaSpoFo6G)
durch die Regionen wahrgenommen werden muss, ist die Ausarbeitung von regionalen Richt-
planen Sportanlagen. Der Kanton richtet Staatsbeitrdge an die Erstellung der regionalen Richt-
plane Sportanlagen aus (vgl. Art. 22 Abs. 1 KaSpoF6G). Die neuen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen definieren im Einklang mit der Strategie «Sport Kanton Bern», dass auf regionaler Stufe
die raumliche Entwicklung kinftiger Sportanlagen abgestimmt wird. Regionale Sportstatten ha-
ben Auswirkungen auf Raum und Umwelt. Die Abstimmung soll in Form von regionalen Richt-
planen Sportanlagen erfolgen, welche den Regionen und dem Kanton eine bedurfnisgerechtere
und wirtschaftlichere Sportanlagenplanung ermdglichen. Ausserdem dienen sie als Grundlage
fur das kantonale Sportanlagenkonzept (KASAK). Die planerische Abstimmung mit den RGSK
wird bei der Erarbeitung sichergestellt. Die regionalen Richtpléane Sportanlagen sind alle vier
Jahre zu Uberarbeiten. Es wird damit gerechnet, dass innerhalb der Kreditperiode jede Region
einen entsprechenden Richtplan erstellt.

Klima, Klimaangepasste Siedlungsentwicklung: Mit den Richtplananpassungen '22 wurden
verschiedene Vorstdsse zur verstarkten Verankerung des Themas Klima im Richtplan umge-
setzt. Das neue Massnahmenblatt D_11 «Klimagerechte Siedlungsstruktur fordern» gibt den
Gemeinden mit besonderem raumplanerischen Handlungsbedarf den Auftrag, in einem kommu-
nalen bzw. Uberkommunalen Richtplan (z.B. Richtplan Siedlungs- und FreirAume) Massnahmen
fur eine klimagerechte Siedlungsstruktur festzulegen. Die Regionalkonferenzen und Regionen
sollen den Aspekt der klimagerechten Siedlungsstruktur in den RGSK kiinftig starker beriick-
sichtigen. Das kantonale Interesse an entsprechenden Planungen ist damit vorhanden und
Staatsbeitrdge aus dem Rahmenkredit Raumplanung 2024-2029 fiir diese neue Aufgabe mog-
lich.

Weitere neue, mdgliche Aufgaben: Die Auswirkungen der nationalen Gesetzgebung sind zur-
zeit schwierig abschatzbar. Voraussichtlich wird wahrend der Laufzeit des Rahmenkredits die
RPG-Revision 2. Etappe abgeschlossen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden als Folge davon
Planungen im landlichen Raum notwendig. Ebenso kdnnen verschiedene politische Vorstosse
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im Bereich erneuerbare Energien auch auf kantonaler Ebene zu notwendigen regionalen Pla-
nungen fuhren, z.B. fir die Ausscheidung grosser Solaranlagen (analog der Windenergiepla-
nungen).

33 Projekte gemass Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung
zwischen Bund und Kantonen (NFA-Projekte)

Teil des Rahmenkredits Raumplanung ist auch die komplementére Finanzierung der Kantons-
beitrage an Projekte innerhalb der NFA-Programmvereinbarung «Landschaft» (PV-Landschaft).
Diese gliedert sich in die beiden Teilprogramme «Péarke von nationaler Bedeutung» und «Scht-
zenswerte Landschaften, Landschaftsqualitat». Uber das Teilprogramm «Schiitzenswerte Land-
schaften, Landschaftsqualitat» werden Aufwertungsprojekte sowohl in schiitzenswerten Land-
schaften (etwa die Sanierung von Trockenmauern) als auch Planungen und Aufwertungen in
Alltagslandschaften und in Siedlungsrdumen (z.B. Landschaftskonzepte oder Baumpflanzun-
gen) durch den Bund bis zu 50 Prozent mitfinanziert. Da die Gew&hrung von Bundessubventio-
nen gemass NFA zwingend an die Mitfinanzierung durch den betreffenden Kanton (Anteil in der
Regel 25%) gebunden ist, sollen die erforderlichen Kantonsmittel wie bisher mit dem Rahmenk-
redit Raumplanung bereitgestellt werden. Die restlichen 25 Prozent missen durch Dritte finan-
ziert werden.

In der nachsten NFA-Periode sollen der Bereich «Siedlungslandschaft» gestarkt und Massnah-
men im Sinne des 0kologischen Ausgleichs und der Klimaanpassung gefordert werden. Der
Bund hat in Aussicht gestellt, dazu das NFA-Teilprogramm «Schitzenswerte Landschaften,
Landschaftsqualitéat» mit erheblich mehr Mitteln auszustatten als bisher. Fir den Kanton Bern
wirde dies mehr als eine Verdoppelung des Bundesbeitrags (4-5 Mio. statt 1.3 Mio.) — und da-
mit auch der kantonalen Komplementarfinanzierung — bedeuten. Der Rahmenkredit Raumpla-
nung 2024-2029 wird entsprechend erhoht (exklusive des Bereichs «Parke von nationaler Be-
deutung und das Weltnaturerbe»?).

34 Erhéhung Laufzeit auf sechs Jahre, eingesetzte Mittel, Prioritatenordnung

Ublicherweise betragt die Laufzeit des Rahmenkredits Raumplanung vier Jahre. Ausnahms-
weise erstreckt sich der beantragte Rahmenkredit 2024-2029 tber sechs Jahre. Grund dafur ist
die Synchronisation mit der Periodizitat der AP V+S des Bundes, welche als Teil der RGSK er-
arbeitet werden. Da es sich beim Beitrag an die Erarbeitung der RGSK um einen relativ grossen
Ausgabenposten innerhalb des Rahmenkredits handelt, ist es von Vorteil, wenn dieser jeweils
zu Beginn der Laufzeit anfallt. Mit dem Rahmenkredit 2024-2029 wird dies ab 2030 erreicht:

RGSK / AP Beginn Erarbeitung Rahmenkredit
RGSK 2025/ AP 5 2022/2023 2020-2023
RGSK 2029 / AP 6 2026/2027 2024-2029
RGSK 2033/ AP 7 2030/2031 2030-2033

Die Raumentwicklung mit ihren zahlreichen Schnittstellen zu weiteren Bereichen steht im Kan-
ton Bern weiterhin vor grossen und zunehmend anspruchsvolleren Herausforderungen. Wie
oben dargelegt fihren veranderte gesetzliche Rahmenbedingungen, verschiedene politische

* Die Mittel fiir Staatsbeitrage an Parke von nationaler Bedeutung und das Weltnaturerbe Schweizer Alpen-Jungfrau Aletsch (SAJA) werden mit einem
entsprechenden separaten Rahmenkredit beantragt (Art. 20 Gesetz vom 1.2.2012 Uiber die P&rke von nationaler Bedeutung und das Weltnaturerbe,
PWG; BSG 426.51).
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Auftrage und sonstige Herausforderungen, wie beispielsweise im Bereich erneuerbarer Ener-

gien, Sportrichtpléne oder die Anpassungen an den Klimawandel zu teilweise neuen und zuneh-
mend komplexen Aufgaben in der Raumplanung. Die htheren Bundessubventionen im Rahmen

des NFA-Teilprogramms «Schitzenswerte Landschaften, Landschaftsqualitat» bedingen eine
héhere kantonale Komplementarfinanzierung. Insgesamt betragt der Rahmenkredit Raumpla-

nung 2024-2029 CHF 14.7 Mio. Im Vergleich mit dem laufenden Kredit erhéht er sich pro Jahr

um CHF 303'500 (2.45 Mio).

Periode Laufzeit | Bewilligte Mittel / Jahr | Bemerkungen
Mittel in CHF | in CHF

2004-2007 | 4 Jahre 13.2 Mio. 3.3 Mio.

2008-2011 | 4 Jahre 10.0 Mio. 2.5 Mio.

2012-2015 | 4 Jahre 7.0 Mio. 1.75 Mio. | Urspriinglicher Rahmenkredit:
9.4 Mio., gekirzt im Entlastungspa-
ket (EP) ’12 (- 0.6 Mio./Jahr)

2016-2019 | 4 Jahre 9.6 Mio. 2.4 Mio. | Urspriinglicher Rahmenkredit:
9.0 Mio., gekirztim EP 18 (je -0.7
Mio. 2018/2019).
2018 Zusatzkredit von 2.0 Mio. be-
willigt durch den GR fur 2018-2019

2020-2023 | 4 Jahre 8.6 Mio. 2.15 Mio. | Urspringlicher Rahmenkredit
7.6 Mio. (1.9 Mio./Jahr) inkl. der im
EP "18 beschlossenen Sparmass-
nahmen (je -0.7 Mio. 2020/2021)
und vom RR am 29.6.2022 bewillig-
ter Zusatzkredit von 986'000 infolge
Finanzierung RGSK 2025/ AP 5.
Generation

2024-2029 | 6 Jahre 14.7 Mio. 2.45 Mio.

Die zunehmend herausfordernden Aufgaben fiihren zu einer steigenden Anzahl und Hohe der
Gesuche der kommunalen und regionalen Planungstragerschaften. Damit die anstehenden
raumplanerischen Aufgaben fristgerecht und in der gebotenen Qualitat erfullt werden kénnen,
ist angesichts der begrenzten Mittel eine Beitragspraxis notwendig, welche sich nach folgender
Prioritdtenordnung richtet:

Prioritat I: Soweit nach den gesetzlichen Vorgaben und allenfalls bestehender verbindlicher Zu-
sicherungen rechtlich kein Spielraum besteht, ob und in welcher Hohe Staatsbeitrage gewahrt
werden, werden die entsprechenden Beitragsgesuche prioritéar behandelt. Dies betrifft nament-
lich die jahrlichen Staatsbeitrage an die Geschéftsstellen der Planungsregionen (Art. 6 PFV),
die Verwaltungskostenbeitrdge an die Regionalkonferenzen (Art. 155 Abs. 3 GG sowie Art. 6a
PFV), die Staatsbeitrdge an obligatorische kommunale Energierichtplanungen (Art. 57 Abs. 1
KENnG und Art. 8a Abs. 1 PFV) und die Staatsbeitrage an die RGSK (Art. 7 Abs. 2 PFV).

Prioritat II: In zweiter Prioritat werden Gesuche um Staatsbeitrdge behandelt, auf die kein
Rechtsanspruch besteht und bei denen somit Ermessensspielraum vorhanden ist, ob und bis zu
welcher Hohe ein Staatsbeitrag gewéahrt wird. Die entsprechenden Subventionsbestimmungen
sind «kann»-Formulierungen, wobei fir den Beitragssatz in der Regel die Formulierung «bis zu
X Prozent» oder «hdchstens X Prozent» verwendet wird. Vorbehaltlich spezialgesetzlicher Re-
gelungen betragt der Mindestbeitragssatz 30 Prozent (Art. 140 Abs. 1 BauG).

Unter Prioritét Il fallen Beitragsgesuche fir regionale Planungen nach Artikel 7 Absatz 1 PFV,
insbesondere regionale Richtplane ADT und regionale Richtplane Sportanlagen (Art. 22
KaSpoFoG und Art. 64 KaSpoF6V). Der Beitragssatz betragt hdchstens 75 Prozent und bemisst
sich im Einzelfall nach dem kantonalen Interesse.
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In zweiter Prioritéat werden sodann Beitragsgesuche an koordinierte Planungen von mehreren
Gemeinden behandelt (Art. 139 Abs. 1 Bst. d BauG und Art. 7a PFV), welche mit Staatsbeitra-
gen bis héchstens 50 Prozent unterstitzt werden kdnnen. Die Beitragshthe bemisst sich nach
dem kantonalen Interesse an der Planung sowie der Anzahl beteiligter Gemeinden (Art. 7a
PFV).

Unter Prioritat 1l werden ferner Beitragsgesuche an Planungen zur Umsetzung von kantonalen
ESP behandelt, da es sich um Massnahmen der Raumplanung mit wirtschaftlicher Bedeutung
von besonderem kantonalem Interesse handelt (Art. 139 Abs. 1 Bst. a BauG und Art. 8 PFV).
An solche Planungen kdénnen Staatsbeitrage von héchstens 50 Prozent gewahrt werden, wobei
sich die Beitragshohe im Einzelfall nach dem kantonalen Interesse bemisst (Art. 8 PFV).

Ferner fallen darunter Massnahmen zur Umsetzung von SEin. Sie kénnen mit hdchstens

50 Prozent unterstiitzt werden, sofern die Voraussetzungen des Programms SEinP'“s erfullt sind.
Das besondere kantonale Interesse ergibt sich neben den gesetzlichen Planungsgrundsatzen
(Art. 54 Abs. 2 Bst. | und Art. 64 Abs. 2 Bst. f BauG) unmittelbar aus dem kantonalen Programm
SEinPlus,

Schliesslich werden in zweiter Prioritat Gesuche an freiwillige kommunale Energierichtpléane be-
handelt (Art. 57 Abs. 2 Bst. a KEnG und Art. 8a Abs. 2 PFV). Solche Energierichtplane sind fur
das Erreichen der Ziele des KEnG nétig und sinnvoll und werden daher in der Regel mit Staats-
beitragen von 50 Prozent unterstitzt.

Prioritat Ill: Beitragsgesuche fir alle weiteren Planungen und Projekte der Raumplanung von
Gemeinden, Planungsregionen bzw. Regionalkonferenzen und Privaten mit 6kologischer oder
wirtschaftlicher Bedeutung werden in dritter Prioritdt behandelt. Voraussetzung fir die Gewah-
rung von Staatsbeitragen ist zum einen, dass es sich um eine raumplanerische bzw. raumpla-
nungsrelevante Massnahme handelt. Zum anderen muss daran ein besonderes kantonales In-
teresse bestehen (Art. 139 Abs. 1 Bst. a BauG und Art. 8 PFV). Der Beitragssatz betragt héchs-
tens 50 Prozent. Die Beitragshohe richtet sich im Einzelfall nach dem zu begriindenden beson-
deren kantonalen Interesse, das sich in der Regel aus dem kantonalen Richtplan, weiteren kan-
tonalen Richt- und Sachpléanen oder Konzepten, den Legislaturzielen des Regierungsrats und
anderen raumplanungsrelevanten Beschlissen des Grossen Rats und des Regierungsrats
ergibt (Art. 8 PFV). Ob und in bzw. bis zu welcher Hohe Staatsbeitrage gewahrt werden kdnnen,
ist nach pflichtgeméss ausgelbtem Ermessen zu entscheiden. Die Zusicherung von Staatsbei-
trdgen an Vorhaben der Prioritét Il setzt voraus, dass gentigend finanzielle Mittel vorhanden
sind und das besondere kantonale Interesse an der Massnahme nachgewiesen wird. Der Bei-
tragssatz kann bis auf das gesetzliche Minimum von 30 Prozent reduziert werden (Art. 140
Abs. 1 Bst. a BauG).

Mit dieser Beitragspraxis ist eine rechtlich korrekte und sachgerechte Zuteilung der fir Staats-
beitrdge an Massnahmen der Raumplanung zur Verfligung stehenden (begrenzten) Mittel gesi-
chert und der erfahrungsgemass von verschiedenen nicht beeinflussbaren und unvorhersehba-
ren Faktoren abhangigen Art, Anzahl und Umfang der Beitragsgesuche wird vorausschauend
Rechnung getragen.

4, Verhéltnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik und anderen wichtigen Pla-
nungen

In den Richtlinien der Regierungspolitik 2023 — 2026 wird im Ziel 1 «Der Kanton Bern steigert
seine Attraktivitat als Innovations- und Investitionsstandort» unter «Entwicklungsschwerpunkte»
ausgefihrt, dass die strategische Raumplanung auf dem ganzen Kantonsgebiet die Vorausset-
zungen flr die konsequente SEin schafft und — abgestimmt auf die Klima- und Energiepolitik —
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in allen Regionen des Kantons attraktive Wohn- und Arbeitszonen fiir eine nachhaltige wirt-
schaftliche Entwicklung realisiert. Im Ziel 5 «Der Kanton Bern schafft Rahmenbedingungen fir
eine wirkungsvolle nachhaltige Entwicklung» wird festgehalten, dass der Kanton Bern in der
Raumplanung ein strategisches Vorgehen entwickelt und vorhandenen Spielraum im Rahmen
der (bundes-)rechtlichen Rahmenbedingungen konsequent nutzt, um den Ausbau der erneuer-
baren Energien und damit die Energiewende zu unterstiitzen. Die Mittel fir den vorliegenden
Rahmenkredit sind im Budget 2024 und im Aufgaben- und Finanzplan 2025-2027 eingestellt.

5. Auswirkungen auf Finanzen, Organisation, Personal, IT und Raum

Auswirkungen auf die kantonalen Finanzen hat die Vorlage insofern, als mit dem vorliegenden
Rahmenkredit in den Jahren 2024 bis 2029 neue einmalige Ausgaben von total CHF 14.7 Mio.
bewilligt werden.

6. Auswirkungen auf die Gemeinden

Mit Staatsbeitréagen fir Leistungen des Kantons an Massnahmen und Entschadigungen im Inte-
resse der Raumplanung werden wichtige strategische Planungen und raumplanerisch relevante
Projekte von Gemeinden, Planungsregionen und Regionalkonferenzen unterstiitzt. An diesen
Massnahmen besteht ein erhebliches kantonales Interesse, insbesondere an den RGSK und den
AP, den Planungen zur Umsetzung von kantonalen ESP und SAZ, den kommunal oder Giberkom-
munal abgestimmten Energierichtplanungen und den Massnahmen zur SEin. Mit den Staatsbei-
tragen an die Verwaltungskosten der Regionalkonferenzen und den jahrlichen Beitrédgen an die
Geschaftsstellen der Planungsregionen kdnnen die Gemeinden im entsprechenden Umfang ent-
lastet werden. Gleichzeitig bleibt die unverzichtbare regionale Koordination von Planungen und
Massnahmen im Interesse der Raumplanung weiterhin gewahrleistet.

7. Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft

Die Planungen und Projekte von kantonalem Interesse, die mit dem vorliegenden Rahmenkredit
unterstitzt werden sollen, versprechen Wirkungen in allen drei Dimensionen der nachhaltigen
Entwicklung: Die RGSK als wichtige Planungsinstrumente der Regionalkonferenzen und der Pla-
nungsregionen fokussieren auf eine ganzheitliche und nachhaltige Abstimmung zwischen Sied-
lungs- und Verkehrsentwicklung. Die kantonale Synthese der RGSK bildet zudem eine wesentli-
che Grundlage fir die kantonalen Infrastruktur- und Verkehrsplanungen und dank den AP als Teil
der RGSK werden namhafte Bundesbeitrage fur wichtige Infrastrukturvorhaben ausgelést. Andere
kommunale und regionale Planungen, namentlich die gestitzt auf die Energiegesetzgebung erar-
beiteten kommunalen Energierichtplane, tragen zu einer umwelt- und klimaschonenden Entwick-
lung des Kantons Bern bei. Schliesslich werden mit der planerischen Umsetzung der ESP und der
SAZ sowie den regionalen ADT-Planungen fir die Wirtschaft wichtige Grundlagen erarbeitet. Die
vom Kanton gewéhrten Staatsbeitrage leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag, damit solche
fur die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Umwelt zentralen Planungen und Projekte der Ge-
meinden und Regionen zeitgerecht und in der gebotenen Qualitat erstellt und periodisch aktuali-
siert werden kénnen.

Bei einer Ablehnung oder Kiirzung des beantragten Rahmenkredits konnten keine oder weniger
Staatsbeitrdge an Massnahmen und Entschadigungen im Interesse der Raumplanung gewahrt
werden und die in den Kanton Bern fliessenden Bundesbeitrage fiir NFA-Projekte entfallen oder
sind tiefer. Die Folgen wéaren nicht nur fur die kommunalen und regionalen Planungstrager-
schaften, sondern auch fur den Kanton selber einschneidend. Raumplanerische Vorhaben
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mussten entweder durch die Gemeinden und Regionen selbst finanziert werden oder die betref-
fenden Planungen und Projekte werden nicht, schlechter oder zeitlich verzégert realisiert, was
letztlich der gesamtkantonalen Entwicklung und der qualitatsvollen Raumplanung insgesamt
schaden wirde. Erhebliche negative finanzielle Folgen miissten bei qualitativ schlechten Pla-
nungen der RGSK / AP erwartet werden. Die Agglomerationsprogramme stehen in einer
schweizweiten Konkurrenzsituation, verbunden mit hohen Qualitatsanforderungen. Die revi-
dierte eidgendssische Raumplanungsgesetzgebung hat die Anforderungen an die Raumpla-
nung und damit an kantonale, regionale und kommunale Planungen deutlich erhéht. Planungen
mussen sich daran messen kénnen. Wenn wichtige Planungen von kantonalem Interesse und
Projekte der Raumplanung nicht mehr angemessen und gezielt mit Staatsbeitrdgen unterstitzt
werden kdnnen, ist eine Bremsung oder gar Blockierung der baulichen und wirtschaftlichen Ent-
wicklung maglich.

8. Antrag
Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, dem Rahmenkredit 2024-2029 fur Leistungen des
Kantons an Massnahmen und Entschadigungen im Interesse der Raumplanung im Umfang von

CHF 14.7 Mio. zuzustimmen.

Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Finanzreferendum und ist im kantonalen Amtsblatt
zu publizieren.

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 08.03.2023 | Version: 26 | Dok.-Nr.: 1764444 | Geschaftsnummer: 2022.D1J.20

11/11



	1. Zusammenfassung
	2. Rechtsgrundlagen
	3. Beschreibung des Geschäfts/Vorhabens
	3.1 Ausgangslage
	3.2 Grundzüge der Vorlage
	3.3 Projekte gemäss Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA-Projekte)
	3.4 Erhöhung Laufzeit auf sechs Jahre, eingesetzte Mittel, Prioritätenordnung

	4. Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik und anderen wichtigen Planungen
	5. Auswirkungen auf Finanzen, Organisation, Personal, IT und Raum
	6. Auswirkungen auf die Gemeinden
	7. Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft
	8. Antrag

